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Unsere Bildungsangebote

I. Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung
• Kommunalverfassung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung
• Modernisierung der Verwaltung
• Bürgerschaftliches Engagement, Einwohnerbeteiligung
• Kommunale Zusammenarbeit und Zweckverbände

II. Finanzen, Haushaltsrecht und wirtschaftliche
    Betätigung der Kommunen

• Kommunaler Haushaltsplan, Doppik
• Finanzielle Abhängigkeiten und Zwänge für 

kommunale Haushalte

III. Kommunale Fachaufgaben und –gebiete
• Raumordnung, Regionalplanung,  

Bauleitplanung
• Infrastrukturentwicklung, ÖPNV
• Umwelt- und Naturschutz, 

Wasserversorgung, Abfallentsorgung
• Sozial- und Gesundheitspolitik
• Bildungs- und Schulpolitik, Jugendarbeit, 

Sport, Freizeit, Tourismus

IV. Kommunalpolitische Querschnittsfragen
• Konzepte und Maßnahmen zur  

Auseinandersetzung und zum Umgang 
mit rechtsextremistischen Entwicklungen

• Gleichstellung
• Demografischer Wandel
• Lokale Agenden – Ziele, Erfahrungen,  

Gestaltungsmöglichkeiten

Bildung
Qualifizierung

Erfahrungsaustausch

kommunalpolitisches forum 
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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Handreichung

Leitlinien zur Gestaltung einer 
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Werde Mitglied im kommunalpolitischen forum!

Ich möchte Mitglied des 
„kommunalpolitschen forum Land Mecklenburg-Vorpommern“ e. V. werden.

Satzung und Beitragsordnung erkenne ich an. 
Der Jahresbeitrag beträgt 25,20 €.

Ich erteile eine Einzugsermächtigung 
halbjährlich/jährlich an das 
kommunalpolitische forum-Land M-V e.V.

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Emailadresse

Telefonnummer

Landkreis

Kreditinstitut

BLZ

Kontonummer

Ort, Datum

Unterschrift

www.kf-mv.de
info@kf-mv.de

Geschäftsstelle
Martinstraße 1/1a
19053 Schwerin

Telefon: 0385 77 19 2
Fax: 0385 77 19 3

Das „kommunalpolitische forum – Land  
Mecklenburg–Vorpommern“ e.V. ist eine der 
LINKEN nahestehende Vereinigung. Sie 
wurde am 25. Januar 1992 gegründet.

Der Zweck des Vereins ist die Beförderung ei-
ner demokratischen Kommunalpolitik. Ganz 
im Sinn der Verfassung des Landes Mecklen-
burg–Vorpommern ist die Tätigkeit des Ver-
eins darauf gerichtet, einen Beitrag bei der 
selbstbestimmten Ausgestaltung der Demo-
kratie durch die Menschen im Land zu leisten 
und den Kommunalvertreterinnen und Kom-
munalvertretern sowie allen kommunalpoli-
tisch Interessierten zu helfen, die kommunale 
Selbstverwaltung in den Gemeinden und Krei-
sen aktiv zu gestalten.
Kommunale Selbstverwaltung lebt von eh-
renamtlichen Engagement derjenigen, die 
mit den örtlichen Verhältnissen vertraut sind 
und bereit sind, sich mit viel Zeit und Kraft 
in die Arbeit der kommunalen Vertretungen 
oder Bürgerinitiativen einzubringen.
Das verlangt jedoch ebenso dringend Fach-
wissen und Erfahrung. 

Das „kommunalpolitische forum M-V“ unter-
stützt deshalb die ehrenamtlichen Mandats-
träger und andere Bürgerinnen und Bürger 
mit: Bildungsveranstaltungen zu den Fragen 
der kommunalen Selbstverwaltung, Erfah-
rungsaustauschen zwischen den Mitgliedern 
kommunaler Vertretungen und Interessierter 
zu aktuellen Fragen der Erfüllung der Auf-

gaben in den Kommunen und die Heraus-
gabe von schriftlichen Materialien als Hand-
reichung für Kommunalvertreterinnen und 
Kommunalvertreter.

Das „kommunalpolitische forum M-V“ steht 
ebenfalls für mehr unmittelbare Demokratie 
und unterstützt Bestrebungen dazu mit viel-
fältigen Veranstaltungen wie Informationen 
zur Bürgerbeteiligung, Schulungen zur Arbeit 
von Ortsteilbeiräten und Stadtteilforen, zu 
Bürgerhaushalten und lokalen Agenden.
Unsere Bildungsangebote stehen allen inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürgern offen. 
Dabei wenden wir uns besonders an Man-
datsträger der unterschiedlichen kommuna-
len Ebenen, Bürgermeister und Ortsteilvor-
steher bzw. –vertreter. 

Die Veranstaltungen werden zentral als auch 
in den Regionen bzw. unmittelbar vor Ort 
durchgeführt.

Studien und Handreichungen halfen schon 
vielen Kommunalvertreterinnen und Kom-
munalvertretern, ihre Aufgaben zu meistern 
und beförderten zugleich den Austausch von 
Erfahrungen. Auch unser periodisch erschei-
nendes Informationsblatt „ kommunal spezi-
al“ trägt dazu bei. 

Jahr für Jahr nehmen etwa 1000 Kommu-
nalvertreterinnen und Kommunalvertreter 
unsere Bildungsangebote an. 

Wir über uns

Kopiervorlage



Auszug aus der Satzung des gemeinnützigen Vereins 
„kommunalpolitisches forum - Land Mecklenburg - Vorpommern“ e.V.

 § 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Namen “kommunalpolitisches forum - Land Mecklenburg-Vorpommern” e.V. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Schwerin.

(3) Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Schwerin unter der laufenden Nummer  VR 486 eingetragen.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

 

§ 2 Vereinszweck
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuer-

begünstigte Zwecke” der Abgabenordnung 1977 (§ 51 ff. AO) in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der politischen Bildung, die den sozialen und kulturellen der Bürger und 

Bürgerinnen sowie der Bewahrung der natürlichen Lebensbedingungen verpflichtet ist und die demokratische 

Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen an den öffentlichen Angelegenheiten der Kommunen und in den Land-

kreisen als unverzichtbar erachtet.

(3) Zur Entwicklung dieses Satzungszwecks wird der Verein in freiwilliger, sachbezogener Zusammenarbeit

Bildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen verschiedener Art organisieren, kommunale Programme unter-

stützen, begutachten und publik machen, Publikationen und Bildungsmaterialien herausgeben, den Erfahrungs-

austausch zwischen Abgeordneten, Kommunalpolitikern und kommunalpolitisch Interessierten fördern,

Arbeitsbeziehungen zu anderen Trägern politischer Bildung, wissenschaftlichen Einrichtungen, staatlichen Ins-

titutionen und Fachverlagen, anderen kommunalpolitischen Vereinigungen sowie zu den kommunalen Spitzen-

verbänden herstellen. Über Presse, Funk und Fernsehen sowie eigene Publikationen wird die Arbeit des Vereins 

öffentlich gemacht und über Erkenntnisse aus der Vereinstätigkeit informiert.

 

§ 3 Selbstlosigkeit
(1) Der Verein ist gemeinnützig tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Seine Bildungs-

angebote stehen allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen und sind allgemein zugänglich. 

(2) Das Vermögen und die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung bzw. Aufhebung des Vereins keine Anteile 

aus dem Vereinsvermögen erhalten.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden.

(5) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die die Zwecke und Aufgaben des Vereins gemäß § 2 betreffen, sind 

vor dem Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt zwecks Bestätigung vorzulegen.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, und juristische 

Personen werden, die seine Ziele unterstützen. 

(2) Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(4) Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.

(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins gröblich verstoßen hat oder, trotz Mahnung, 

mit dem Beitrag für sechs Monate im Rückstand ist, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung 

ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stel-

lungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen, 

nach Mitteilung über den Ausschluss, Einspruch beim Vorstand eingelegt werden. Die nächste Mitgliederver-

sammlung entscheidet darüber.
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